
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Gestiegene Energiekosten: Billigkeits-
maßnahmen der Finanzverwaltung

Die Folgewirkungen des Ukraine-Krie-
ges und der Sanktionen sind auch für 
die Bevölkerung und Unternehmen in 
Deutschland schwerwiegend. Die Finanz-
ämter sind angewiesen, diese besondere 
Situation bei wirtschaftlich betroffenen 
Steuerpflichtigen angemessen zu berück-
sichtigen. Den Finanzämtern stehen neben 
der Herabsetzung von Vorauszahlungen 
zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
eine Reihe von Billigkeitsmaßnahmen zur 
Verfügung. Genannt seien hier insbeson-
dere die Stundung oder die einstweilige 
Einstellung oder Beschränkung der Voll-
streckung (Vollstreckungsaufschub). Das 
Bundesfinanzministerium verfügt hierzu 
Folgendes (BMF-Schreiben vom 5.10.2022,  
IV A 3 - S 0336/22/10004: 001): In jedem 
Einzelfall ist zu entscheiden, inwieweit 
die Voraussetzungen für eine steuerliche 
Billigkeitsmaßnahme vorliegen. Die Fi-
nanzämter sollen den ihnen hierbei zur 
Verfügung stehenden Ermessensspielraum 
verantwortungsvoll ausschöpfen. Bei der 

Nachprüfung der Voraussetzungen sind bei 
bis zum 31. März 2023 eingehenden Anträ-
gen keine strengen Anforderungen zu stel-
len.
 
Über Anträge auf Billigkeitsmaßnahmen 
oder Anpassung der Vorauszahlungen un-
ter Einbeziehung der aktuellen Situation 
soll zeitnah entschieden werden. Auch 
eine rückwirkende Herabsetzung von Vor-
auszahlungen für das Jahr 2022 ist im Rah-
men der Ermessensentscheidung möglich. 
Auf die Erhebung von Stundungszinsen 
kann im Einzelfall aus Billigkeitsgründen 
verzichtet werden. Voraussetzung hierfür 
ist unter anderem, dass der Steuerbürger 
seinen steuerlichen Pflichten, insbesonde-
re seinen Zahlungspflichten, bisher pünkt-
lich nachgekommen ist und er in der Ver-
gangenheit nicht wiederholt Stundungen 
und Vollstreckungsaufschübe in Anspruch 
genommen hat, wobei Billigkeitsmaßnah-
men aufgrund der Corona-Krise nicht zu 
Lasten des Steuerpflichtigen berücksich-
tigt werden. In diesen Fällen kommt ein 
Verzicht auf Stundungszinsen in der Regel 
in Betracht, wenn die Billigkeitsmaßnahme 
für einen Zeitraum von nicht mehr als drei 
Monaten gewährt wird.

Bei der Festsetzung des Gewerbesteu-
ermessbetrages für Zwecke der Vor-

auszahlungen gilt für wirtschaftlich 
Betroffene  Folgendes (Oberste Finanzbe-
hörden der Länder vom 20.10.2022, G 1460):  
Das Finanzamt kann bei Kenntnis verän-
derter Verhältnisse für den laufenden 
Erhebungszeitraum die Anpassung der 
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veran-
lassen. Das gilt insbesondere für die Fälle, 
in denen das Finanzamt Einkommensteu-
er- und Körperschaftsteuervorauszah-
lungen anpasst. Bei der Nachprüfung der 
Voraussetzungen sind bei bis zum 31. März 
2023 eingehenden Anträgen keine strengen 
Anforderungen zu stellen. Über Anträge auf 
Herabsetzung des Gewerbesteuermess-
betrags für Zwecke der Vorauszahlungen 
unter Einbeziehung der aktuellen Situati-
on soll zeitnah entschieden werden. Auch 
eine rückwirkende Anpassung des Ge-
werbesteuermessbetrags für Zwecke der 
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für das 
Jahr 2022 ist im Rahmen der Ermessensent-
scheidung möglich. Nimmt das Finanzamt 
eine Festsetzung des Gewerbesteuermess-
betrages für Zwecke der Vorauszahlungen 
vor, ist die betreffende Gemeinde hieran 
bei der Festsetzung ihrer Gewerbesteu-
er-Vorauszahlungen gebunden. Für etwai-
ge Stundungs- und Erlassanträge gilt, dass 
diese an die Gemeinden und nur dann an 
das zuständige Finanzamt zu richten sind, 
wenn die Festsetzung und die Erhebung 
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der Gewerbesteuer nicht den Gemeinden 
übertragen worden ist.

 Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Gesetzgebung: Erneute Erhöhung des 
Übergangsbereichs für Midijobs

Ein Gehalt oberhalb der Minijob-Grenze 
unterliegt zwar der Renten-, Arbeitslosen-, 
Kranken- und Pflegeversicherung, doch im 
so genannten Übergangsbereich (früher: 
Gleitzone) werden die Sozialabgaben für 
die Arbeitnehmer von einer ermäßigten 
Bemessungsgrundlage berechnet - und 
zwar nach einer komplizierten Berech-
nungsformel. Für diese so genannten Mi-
dijobs gab es zum 1. Oktober 2022 bereits 
eine wichtige Änderung: Seit diesem Zeit-
punkt liegt der Übergangsbereich zwischen 
520,01 Euro und 1.600 Euro, wobei sich der 
Beginn des Übergangsbereichs aufgrund 
der dynamischen Ausgestaltung der Mini-
job-Grenze kontinuierlich erhöhen wird. 
Ab dem 1. Januar 2023 wird der Übergangs-
bereich bei Midijobs erneut erweitert, und 
zwar auf 520,01 Euro bis 2.000 Euro. Gere-
gelt ist dies im Gesetz zur Zahlung einer 
Energiepreispauschale an Renten- und 
Versorgungsbeziehende und zur Erweite-
rung des Übergangsbereichs.

Praxistipp:
Der Arbeitnehmerbeitrag beträgt zu 
Beginn des Übergangsbereichs 0 Euro 
und steigt dann gleitend zur Obergren-
ze hin auf den regulären Arbeitnehme-
ranteil am Gesamtsozialversicherungs-
beitrag von rund 20 Prozent an. Der 
Arbeitgeberbeitrag liegt zu Beginn des 
Übergangsbereichs bei 28 Prozent und 
fällt gleitend zur Obergrenze hin auf 
den regulären Arbeitgeberanteil ab. Die 
reduzierten Beiträge der Beschäftigten 
führen nicht zu geringeren Sozialversi-
cherungsleistungen.

Arbeitszimmer: Unangekündigte Besich-
tigung durch das Finanzamt rechtswidrig

Es kann vorkommen, dass ein Mitarbei-
ter der Finanzverwaltung bei Ihnen ohne 
vorherige Ankündigung anklingelt, um Sie 
beispielsweise zu bitten, einen Blick in das 
von Ihnen geltend gemachte Arbeitszim-
mer werfen zu dürfen. Die Finanzverwal-
tung nennt dies „Flankenschutz“. Wer vor 
einer derartigen Ermittlungsmaßnahme 
des Finanzamts betroffen ist, fühlt sich 
zumeist überrumpelt, vor allem aber be-
fürchtet er, dass die Finanzbehörde nega-
tive Konsequenzen zieht, wenn der Zutritt 

verweigert wird, das heißt, dass etwa der 
Werbungskostenabzug für das Arbeitszim-
mer gestrichen wird. Der Bundesfinanzhof 
hat soeben entschieden, dass eine unan-
gekündigte Wohnungsbesichtigung übli-
cherweise unverhältnismäßig und mitun-
ter auch rechtswidrig ist. Zur Überprüfung 
der Angaben zum häuslichen Arbeitszim-
mer im Besteuerungsverfahren sei eine 
Besichtigung in der Wohnung eines mitwir-
kungsbereiten Steuerpflichtigen erst dann 
erforderlich, wenn die Unklarheiten durch 
weitere Auskünfte oder andere Beweismit-
tel (z.B. Fotografien) nicht mehr sachge-
recht aufgeklärt werden können. Dies gilt 
auch dann, wenn der Steuerbürger der Be-
sichtigung zugestimmt hat (BFH-Urteil vom 
12.7.2022, VIII R 8/19).

Eine selbständige Unternehmensbera-
terin machte in ihrer Einkommensteu-
ererklärung erstmals Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer geltend. 
Auf Nachfrage des Finanzamts reichte 
sie eine Skizze der Wohnung ein, die der 
Sachbearbeiter des Finanzamts aber für 
klärungsbedürftig hielt. Er bat den Flan-
kenschutzprüfer um Besichtigung der 
Wohnung. Dieser erschien unangekündigt 
an der Wohnungstür der Steuerpflichtigen, 
wies sich sogar als Steuerfahnder aus und 
betrat unter Hinweis auf die Überprüfung 
im Besteuerungsverfahren die Wohnung. 
Die Steuerpflichtige hat der Besichtigung 
zunächst nicht widersprochen. Gegen die 
Ortsbesichtigung legte die Steuerzahlerin 
aber später Einspruch und danach Klage 
ein. Die unangekündigte Ortsbesichtigung 
sei rechtswidrig, weil sie unverhältnismä-
ßig gewesen sei. Der BFH hat der Klägerin 
Recht gegeben. 

Die Ermittlungsmaßnahme sei auch des-
halb rechtswidrig, weil sie von einem Steu-
erfahnder und nicht von einem Mitarbei-
ter der Veranlagungsstelle durchgeführt 
wurde. Denn das persönliche Ansehen des 
Steuerpflichtigen kann dadurch gefährdet 
werden, dass zufällig anwesende Dritte 
(z.B. Besucher oder Nachbarn) glauben, 
dass beim Steuerpflichtigen strafrechtlich 
ermittelt wird.

Praxistipp:
Sie sind nicht verpflichtet, einem 
Finanzbeamten im Rahmen des 
Flankenschutzes bzw. des reinen 
Veranlagungsverfahrens Zutritt zu ihrer 
Wohnung zu gewähren. Verweisen Sie 
den Mitarbeiter des Finanzamts an 
uns, damit wir ihm die erforderlichen 
Auskünfte  - gegebenenfalls nach Rück-
sprache mit Ihnen - erteilen können. 

Immobilienbesitzer

Grunderwerbsteuer: Erschließungskos-
ten gehören zur Bemessungsgrundlage

Für den Erwerb einer Immobilie verlangt 
der Staat Grunderwerbsteuer. Die Höhe 
der Grunderwerbsteuer bemisst sich zum 
einen nach dem jeweiligen Steuersatz 
und zum anderen nach dem Wert der Ge-
genleistung, üblicherweise also nach dem 
Kaufpreis. Was aber gilt, wenn bestimmte 
Erschließungskosten zwar im Kaufpreis 
enthalten, aber noch nicht realisiert sind? 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
wird die Grunderwerbsteuer auf den ge-
samten Kaufpreis mitsamt der vereinbar-
ten Erschließungskosten fällig, auch wenn 
die Erschließungsleistungen erst noch zu 
erbringen sind (BFH-Urteil vom 23.2.2022, II 
R 9/21). Der Sachverhalt: Die Kläger erwar-
ben von einer Immobiliengesellschaft ein 
Grundstück. Im Kaufpreis enthalten waren 
bereits die Erschließungskosten für das 
Grundstück, auch wenn die Immobilienfir-
ma die Erschließung erst noch vornehmen 
musste. Das Finanzamt berücksichtigte 
auch diese Kosten und setzte auf den ge-
samten Kaufpreis Grunderwerbsteuer fest, 
während die Kläger der Ansicht sind, sie 
hätten ein unerschlossenes Grundstück 
gekauft, sodass die Kosten für die Erschlie-
ßung und den Hauswasseranschluss nicht 
der Grunderwerbsteuer unterlägen. 

Der BFH hat die Auffassung des Finanzam-
tes bestätigt und die noch zu erbringenden 
Erschließungskosten in die Grunderwerb-
steuer einbezogen. Alle Leistungen, die 
gemäß den vertraglichen Vereinbarungen 
für den Kauf erbracht werden, seien grun-
derwerbsteuerpflichtig. Ist das Grundstück 
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Grund-
stückskaufvertrages noch nicht erschlos-
sen, aber der Verkäufer verpflichtet sich, 
das Grundstück dem Erwerber in erschlos-
senem Zustand zu verschaffen, so ist das 
Grundstück in diesem Zustand Gegenstand 
des Erwerbsvorgangs.

Praxistipp:
Wenn ein Grundstück im unerschlosse-
nen Zustand verkauft wird und sich der 
Erwerber verpflichtet, gegenüber der 
Gemeinde für die zukünftige Erschlie-
ßung des Grundstücks einen bestimm-
ten Betrag zu zahlen, unterliegt dieser 
Betrag nicht der Grunderwerbsteuer 
(BFH-Urteil vom 15.3.2001,  
II R 39/99). Der Unterschied zu dem 
aktuellen BFH-Fall liegt darin, dass es 
hier vom Ermessen der Gemeinde ab-
hängt, ob, wie und wann eine Erschlie-
ßung vorgenommen wird.
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Praxistipp:
Beim BFH sind zwei weitere Revisionen 
anhängig (Az. II R 31/20 und II R 32/20). 
Die Besonderheit in den hier zugrun-
deliegenden Sachverhalten besteht 
allerdings darin, dass die Grundstücke 
durch die Gemeinde veräußert wurden 
und diese wiederum noch erschlie-
ßungspflichtig war. 

Grunderwerbsteuer: Rückabwicklung 
eines Grundstückskaufs

Es kommt vor, dass ein Grundstücksge-
schäft nach seiner Beurkundung rückab-
gewickelt werden muss, zum Beispiel weil 
der Käufer nachweisen kann, dass er vom 
Verkäufer arglistig getäuscht wurde. Na-
türlich sind bis dahin bereits hohe Kosten 
entstanden, die zumeist der Erwerber ge-
tragen hat, unter anderem die Grunder-
werbsteuer. Das Grunderwerbsteuergesetz 
sieht dann die Möglichkeit vor, die Grun-
derwerbsteuer vom Finanzamt zurückzuer-
halten, wenn diese bereits entrichtet wor-
den ist. Wer sich mit der entsprechenden 
Vorschrift, konkret § 16 GrEStG, befasst, 
wird feststellen, dass diese nicht gerade 
leicht verständlich ist und in bestimmten 
Fällen zudem eine Zwei-Jahres-Frist für die 
Rückerlangung der Grunderwerbsteuer 
vorsieht.

Der Bundesgerichtshof hat nun entschie-
den, dass der Käufer einer Immobilie einen 
unmittelbaren Schadensersatz gegen den 
Verkäufer hat, wenn er sich aufgrund einer 
Pflichtverletzung des Verkäufers von dem 
Kaufvertrag lösen kann. Die von ihm ent-
richtete Grunderwerbsteuer ist - ebenso 
wie eine eventuelle Maklerprovision - vom 
Verkäufer zu ersetzen. Dem Erwerber steht 
es frei, ob er sich beim Finanzamt und beim 
Makler um eine Erstattung bemüht oder ob 
er unmittelbar den Verkäufer in Anspruch 
nimmt. Wenn sich der Geschädigte direkt 
an den Verkäufer hält, muss er diesem 
aber seine Erstattungsansprüche gegen 
den Fiskus und gegen den Makler abtreten 
(BGH-Urteil vom 24.9.2021, V ZR 272/19)

Der Sachverhalt: Im Juni 2014 erwarb die 
Klägerin ein bebautes Grundstück zu einem 
Kaufpreis von 710.000 Euro. In der Folgezeit 
zahlte sie an die von ihr beauftragte Mak-
lerin eine Provision von rund 25.000 Euro. 
Ferner entrichtete sie die vom Finanzamt 
festgesetzte Grunderwerbsteuer in Höhe 
von 23.800 Euro. Später hat die Klägerin 
den Kaufvertrag wegen arglistiger Täu-
schung wirksam angefochten und von dem 
Verkäufer Schadensersatz verlangt, darun-
ter auch den Ersatz der Grunderwerbsteuer 
und der Maklerprovision. Der BGH hat der 
Klägerin diesen Schadensersatz zuerkannt. 

Die Geschädigte müsse sich nicht darauf 
verweisen lassen, dass sie einen Anspruch 
gegen einen Dritten hat, der zum Ausgleich 
ihrer Vermögensbeeinträchtigung führen 
könnte. Es stehe ihr in dieser Situation frei, 
wen sie in Anspruch nimmt. Dadurch solle 
sie den Aufwand, der mit der Durchsetzung 
des anderen - durch die Pflichtverletzung 
entstandenen - Anspruchs verbunden ist, 
und das diesbezügliche Insolvenzrisiko auf 
den Schädiger verlagern können. Im Ge-
genzug muss die Klägerin ihre Ansprüche 
auf Rückerstattung der Provision gegen-
über der Maklerin und der Grunderwerb-
steuer gegenüber dem Finanzamt an den 
Verkäufer abtreten. Es kommt vor, dass 
ein Grundstücksgeschäft nach seiner Be-
urkundung rückabgewickelt werden muss, 
zum Beispiel weil der Käufer nachweisen 
kann, dass er vom Verkäufer arglistig ge-
täuscht wurde. Natürlich sind bis dahin be-
reits hohe Kosten entstanden, die zumeist 
der Erwerber getragen hat, unter anderem 
die Grunderwerbsteuer. Das Grunderwerb-
steuergesetz sieht dann die Möglichkeit 
vor, die Grunderwerbsteuer vom Finanz-
amt zurückzuerhalten, wenn diese bereits 
entrichtet worden ist. Wer sich mit der 
entsprechenden Vorschrift, konkret § 16 
GrEStG, befasst, wird feststellen, dass die-
se nicht gerade leicht verständlich ist und 
in bestimmten Fällen zudem eine Zwei-Jah-
res-Frist für die Rückerlangung der Grun-
derwerbsteuer vorsieht.

Der Bundesgerichtshof hat nun entschie-
den, dass der Käufer einer Immobilie einen 
unmittelbaren Schadensersatz gegen den 
Verkäufer hat, wenn er sich aufgrund einer 
Pflichtverletzung des Verkäufers von dem 
Kaufvertrag lösen kann. Die von ihm ent-
richtete Grunderwerbsteuer ist - ebenso 
wie eine eventuelle Maklerprovision - vom 
Verkäufer zu ersetzen. Dem Erwerber steht 
es frei, ob er sich beim Finanzamt und beim 
Makler um eine Erstattung bemüht oder ob 
er unmittelbar den Verkäufer in Anspruch 
nimmt. Wenn sich der Geschädigte direkt 
an den Verkäufer hält, muss er diesem 
aber seine Erstattungsansprüche gegen 
den Fiskus und gegen den Makler abtreten 
(BGH-Urteil vom 24.9.2021, V ZR 272/19)

Der Sachverhalt: Im Juni 2014 erwarb die 
Klägerin ein bebautes Grundstück zu einem 
Kaufpreis von 710.000 Euro. In der Folgezeit 
zahlte sie an die von ihr beauftragte Mak-
lerin eine Provision von rund 25.000 Euro. 
Ferner entrichtete sie die vom Finanzamt 
festgesetzte Grunderwerbsteuer in Höhe 
von 23.800 Euro. Später hat die Klägerin 
den Kaufvertrag wegen arglistiger Täu-
schung wirksam angefochten und von dem 
Verkäufer Schadensersatz verlangt, darun-
ter auch den Ersatz der Grunderwerbsteuer 
und der Maklerprovision. Der BGH hat der 
Klägerin diesen Schadensersatz zuerkannt. 
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Die Geschädigte müsse sich nicht darauf 
verweisen lassen, dass sie einen Anspruch 
gegen einen Dritten hat, der zum Ausgleich 
ihrer Vermögensbeeinträchtigung führen 
könnte. Es stehe ihr in dieser Situation frei, 
wen sie in Anspruch nimmt. Dadurch solle 
sie den Aufwand, der mit der Durchsetzung 
des anderen - durch die Pflichtverletzung 
entstandenen - Anspruchs verbunden ist, 
und das diesbezügliche Insolvenzrisiko auf 
den Schädiger verlagern können. Im Ge-
genzug muss die Klägerin ihre Ansprüche 
auf Rückerstattung der Provision gegen-
über der Maklerin und der Grunderwerb-
steuer gegenüber dem Finanzamt an den 
Verkäufer abtreten.

Kaufpreisaufteilung: Neue Arbeitshilfe 
der Finanzverwaltung

Die Absetzung für Abnutzung (AfA) bei 
vermieteten Immobilien darf nur von den 
Anschaffungskosten des Gebäudes, nicht 
aber vom Wert des Grund und Bodens 
erfolgen. Wer also ein Haus oder eine Ei-
gentumswohnung erwirbt, muss den ein-
heitlichen Kaufpreis für AfA-Zwecke um 
den Grund-und-Boden-Anteil kürzen. Das 
Bundesfinanzministerium stellt für die 
Kaufpreisaufteilung eine Arbeitshilfe zur 
Verfügung, die im August 2022 aktuali-
siert worden ist. Die Arbeitshilfe und eine 
entsprechende Anleitung können auf den 
Internetseiten des BMF abgerufen wer-
den (www.bundesfinanzministerium.de; 
Suchbegriff „Arbeitshilfe zur Aufteilung 
eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes 
Grundstück“).

Praxistipp:
Im Jahre 2020 hatte der Bundesfinanz-
hof eine frühere Version der Arbeitshil-
fe weitestgehend verworfen (BFH-Urteil 
vom 21.07.2020, IX R 26/19). Das BMF 
hat seine Arbeitshilfe daraufhin 
überarbeitet, doch es gab weiter Kritik. 
Ob die jüngste Version der Arbeitshilfe 
nun „gerichtsfest“ geworden ist, wird 
die Zukunft zeigen. Um Streitigkeiten 
nach Möglichkeit von vornherein zu 
vermeiden, ist unbedingt zu empfehlen, 
bereits im notariellen Kaufvertrag eine 
Aufteilung des Kaufpreises vorzuneh-
men. Die Finanzämter sind an diese 
Werte gebunden, „solange dagegen 
keine nennenswerten Zweifel bestehen“ 
(BFH-Urteil vom 16.9.2015, IX R 12/14).

Wohnrecht: Eigentümer darf Kosten vor 
Erlöschen des Rechts nicht abziehen

Werbungskosten für eine Immobilie kön-
nen schon anfallen, bevor entsprechende 
Einnahmen erzielt werden. Solch vorab 
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entstandene Werbungskosten sind im 
Prinzip steuerlich zu berücksichtigen - al-
lerdings nur, wenn ein enger wirtschaftli-
cher Zusammenhang zwischen den Auf-
wendungen und der Einkunftsart, also der 
späteren Vermietung, besteht. Im Jahre 
2019 hat der Bundesfinanzhof entschie-
den, dass der Eigentümer Aufwendungen 
für sein Grundstück, das mit einem lebens-
länglichen Nutzungsrecht belastetet ist, re-
gelmäßig nicht als vorab entstandene Wer-
bungskosten abziehen kann, solange ein 
Ende der Nutzung durch den Dritten nicht 
absehbar ist (BFH-Urteil vom 19.2.2019, IX 
R 20/17). 
Nunmehr hat der BFH entschieden, dass 
Aufwendungen, die der Eigentümer für 
eine wohnungsrechtsbelastete Immobilie 
erbringt, auch dann nicht als vorab ent-
standene Werbungskosten abgezogen wer-
den dürfen, wenn sie im Hinblick auf eine 
nach Erlöschen des Wohnungsrechts beab-
sichtigte Vermietung der Wohnung getätigt 
werden. Dies gilt jedenfalls, solange und 
soweit der Wohnungsrechtsinhaber einer 
Vermietung nicht zugestimmt und insoweit 
auf sein Wohnungsrecht verzichtet hat 
(BFH-Beschluss vom 15.9.2022, IX B 27/22).

Praxistipp:
Die beiden Entscheidungen zeigen, 
dass die Finanzverwaltung und die Fi-
nanzgerichte sehr restriktiv sind, wenn 
es darum geht, den wirtschaftlichen 
Zusammenhang zwischen den Aufwen-
dungen und den späteren Einkünften 
zu beurteilen. Im Einzelfall kann der 
Nachweis allerdings gelingen, etwa 
wenn besondere Umstände vorhanden 
sind, die darauf schließen lassen, dass 
ein auf dem Haus lastender Nießbrauch 
oder ein Wohnrecht zeitnah aufgeho-
ben werden sollen. So lautet sinnge-
mäß das Urteil des BFH vom 25.2.2009 
(IX R 3/07 ).

 Rentner und Pensionäre

Gesetzgebung: Energiepreispauschale 
von 300 Euro für Rentner

Um einen Teil der gestiegenen Energie-
kosten abzufedern, hat der Gesetzgeber 
die Zahlung einer Energiepreispauschale 
von 300 Euro an Rentner sowie Versor-
gungsbezieher beschlossen. Die Energie-
preispauschale erhält, wer zum Stichtag 1. 
Dezember 2022 Anspruch auf eine Alters-, 
Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebe-
nenrente der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder auf Versorgungsbezüge nach 
dem Beamten- oder dem Soldatenversor-
gungsgesetz hat. Der Anspruch besteht nur 
bei einem Wohnsitz im Inland. Die Energie-
preispauschale wird bis Mitte Dezember 
einmalig über die jeweiligen Rentenzahl-
stellen ausgezahlt. Eine Antragstellung zur 
Auszahlung der Energiepauschale ist nicht 
erforderlich. Personen, die Ende Dezember 
erstmals eine Rente beziehen, erhalten die 
Energiepreispauschale in der Regel erst 
zum zweiten Auszahlungstermin zu Beginn 
des Jahres 2023. Die Energiepreispauschale 
ist einkommensteuerpflichtig, aber nicht 
sozialversicherungspflichtig. Die Pauscha-
le wird nicht bei einkommensabhängigen 
Sozialleistungen angerechnet. Soweit von 
einer Person mehrere der genannten Ren-
ten nebeneinander bezogen werden, wird 
die Energiepreispauschale nur einmal 
ausgezahlt (Gesetz zur Zahlung einer Ener-
giepreispauschale an Renten- und Versor-
gungsbeziehende und zur Erweiterung des 
Übergangsbereichs).

Praxistipp:
Die Energiepreispauschale für Rentner 
wird auch gewährt, wenn bereits eine 
Pauschale für Erwerbstätige gezahlt 
wurde. Die Zahlungen schließen 
einander nicht aus. Einen Fragen- und 
Antworten-Katalog (FAQs) zur Energie-

Praxistipp:
preispauschale für Renten- und Versor-
gungsbeziehende finden Sie auf den 
Internetseiten des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales unter:
https://www.bmas.de/DE/Ser-
vice/Presse/Meldungen/2022/
entlastung-fuer-bezieher-von-ren-
ten-was-gilt.html. 

  Alle Steuerzahler

Gesetzgebung: Bundestag hat das Infla-
tionsausgleichsgesetz beschlossen

Der Bundestag hat am 10.11.2022 das Infla-
tionsausgleichsgesetz beschlossen. Unter 
anderem ist vorgesehen, das Kindergeld 
zum 1.1.2023 für jedes Kind auf einheitlich 
250 Euro monatlich anzuheben. Der Kinder-
freibetrag (einschließlich des Freibetrages 
für den Betreuung-, Erziehungs- und Aus-
bildungsbedarf) wird rückwirkend für 2022 
auf 8.548 Euro angehoben; in 2023 wird er 
auf 8.952 Euro erhöht und ab 2024 auf 9.312 
Euro. Der Unterhaltshöchstbetrag für 2022 
wird rückwirkend von 9.984 Euro auf 10.347 
Euro angehoben. So können mehr Kosten, 
die für eine unterhaltsberechtigte Person 
anfallen, steuerlich geltend gemacht wer-
den. 

Zudem soll der Grundfreibetrag im Jahre 
2023 auf 10.908 Euro steigen. 2024 soll der 
Grundfreibetrag auf 11.604 Euro angehoben 
werden. Auch der Einkommensteuertarif 
für die Jahre 2023 und 2024 wird angepasst, 
um die Effekte der so genannten kalten 
Progression zumindest etwas ausgeglichen. 
Der Spitzensteuersatz soll 2023 ab einem 
zu versteuernden Einkommen von 62.810 
Euro statt bisher 58.597 Euro greifen, 2024 
soll er bei einem zu versteuernden Einkom-
men von  66.761 Euro beginnen. Besonders 
hohe Einkommen („Reichensteuer“) ab 
277.826 Euro sind von der Anpassung aus-
genommen. Wichtig: Der Bundesrat muss 
dem Gesetz noch zustimmen.
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